
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1935/5/28 2Ob434/35
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.05.1935

Norm

GmbHG §16

Rechtssatz

Auf die Widerru4ichkeit der Bestellung eines Gesellschafters zum Geschäftsführer kann auch nicht in der Form

verzichtet werden, daß der Beschluß auf Widerruf nur mit Stimmeneinhelligkeit der Gesellschafter (einschließlich des

Geschäftsführers) gefaßt werden kann.
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